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Sehr geehrter Herr Kollege Dohmeier-de Haan,
vielen Dank für Ihren offenen Brief vom 23.12.2007, den ich wie folgt beantworte:
es erstaunt immer wieder, wie Sie nicht zum ersten Mal anders denkenden Kollegen unterstellen, diese hätten etwas nicht verstanden. Dies impliziert den Umkehrschluss, dass Sie der Einzige sind, der alles verstanden hat. Diese Ihre innere Einstellung zeugt zum einen von einer gewissen Selbstüberschätzung, diffamiert andererseits in äußerst unkollegialer Weise alle Kolleginnen und Kollegen in Berlin, die sich Ihren persönlichen Auffassungen nicht anschließen wollen.
Gehen also zunächst einmal davon aus, dass ich den Ausführungen der Richterin am Verwaltungsgericht sehr aufmerksam gefolgt bin und die dort getroffene Entscheidung sehr wohl verstanden habe. Gleichzeitig bitte ich Sie um Verständnis, dass ich dieses Urteil, mit welchem ich leben kann, persönlich nicht unterstreiche, und ich muss Sie bitten, diese meine persönliche Einschätzung, die von einer Vielzahl Berliner Kolleginnen und Kollegen geteilt wird, zu akzeptieren. Sie wissen sehr genau, dass auch ein anderes Urteil möglich gewesen wäre, nicht anders ist die Einschätzung des Kollegen und Mitklägers Kampmann zu verstehen, der mir persönlich wenige Tage vor der Urteilverkündung seine Ansicht mitgeteilt hat, dass die Klage vor dem Verwaltungsgericht wohl abgewiesen werden würde.
In diesem Sinne ist auch das vom Vorstand verfasste Rundschreiben an die Berliner Kollegenschaft zu verstehen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es mich und den Vorstand tatsächlich nicht glücklich macht, dass einstimmig getroffene Entscheidungen eines demokratisch gewählten Wahlausschusses, dem, wie Sie wissen, auch zwei Mitglieder der so genannten Opposition angehört haben, hinterher auf dem Klagewege revidiert werden. In diesem Zusammenhang werden Sie sich fragen lassen müssen, warum erst jetzt eine Klage eingereicht worden ist, und nicht schon zu den Wahlen der vergangenen Jahre, denn Sie wissen sehr genau, dass die nach meiner Auffassung liberale Verfahrensweise der Mitberücksichtigung der innerhalb des Wahlzeitraumes abgegebenen Stimmen seit Bestehen der Zahnärztekammer Berlin so gehandhabt worden ist.
Weiterhin muss man sich fragen lassen, warum zunächst eine Klage dagegen beabsichtigt war, dass die am Dienstag noch in der Zahnärztekammer Berlin eingegangenen Stimmen nicht mit ausgezählt worden sind! Spätestens an dieser Stelle dürfte auch dem weniger informierten Kollegen klar werden, dass es bei dem ganzen Vorgang nicht nur um die Überwachung rechtlicher Vorgaben ging, sondern zumindest auch um die Absicht, die Wahlen zur Delegiertenversammlung mit der möglichen Aussicht auf andere Mehrheitsverhältnisse um jeden Preis zu wiederholen!
Um jeden Preis? Können Sie sich erinnern, dass ich einmal in einem Leitartikel darauf hingewiesen habe, dass eine Neuwahl die Berliner Kollegenschaft aus ihren Pflichtbeiträgen mehrere zehntausend Euro kosten werde? Und wissen Sie noch, wie ich diese Aussage auf Nachfrage Ihrer Fraktion in der Delegiertenversammlung habe begründen müssen, weil an meiner Aussage Zweifel laut wurden? Tatsache ist, dass bisher schon Kosten in Höhe von weit über 10.000 Euro entstanden sind, und dies ohne die Kosten einer möglicherweise auf uns zukommenden Neuwahl.
Man kann nach alledem leicht den Eindruck gewinnen, dass gerade Sie, der Sie bekannt dafür sind, dass Sie auf die Ausgaben der zahnärztlichen Körperschaften (nach meiner Einschätzung mit Erfolg) ein sehr genaues Auge werfen, wenn es auch um noch so kleine Beträge geht, mit diesem Umstand keinerlei Probleme zu haben scheinen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die Ihnen bekannte und bereits in der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin verkündete angedachte Beitragssenkung für die Berliner Kollegenschaft damit möglicherweise gefährdet ist? Oder haben Sie, um Ihre Wortwahl aufzugreifen, den Zusammenhang zwischen außerplanmäßigen Ausgaben der Zahnärztekammer und möglichen Entlastungen für Kollegen, denen es finanziell weniger gut geht, einfach nicht verstanden?
Ich möchte jedoch nicht den Fehler begehen, und in polemischer Weise den Vorgang beschreiben, der mich und eine Vielzahl der Berliner Kolleginnen und Kollegen derzeit beschäftigt. Ich erhalte täglich Briefe von Kolleginnen und Kollegen, in denen der Unmut über die Klage und das Urteil zum Ausdruck gebracht werden. Und ich bemühe mich in sachlicher Weise, diese Kollegen zu beruhigen, da ich persönlich, wie Sie meinem Leitartikel haben entnehmen können, mit dem Urteil insofern gut leben kann, als dass es Klarheit geschaffen hat und damit weitere gerichtliche Auseinandersetzungen in der Zukunft (möglicherweise?) verhindert. Aber, sehr geehrter Herr Kollege Dohmeier-de Haan: Es geht nicht um mich, und es geht auch nicht um Sie. Es geht um das Wohl der Berliner Kollegenschaft, denen wir, ich als Präsident und Sie als Delegierter, in hohem Maße verpflichtet sind. Und nun müssen Sie sich in den kommenden Wochen die unbequeme Frage gefallen lassen, wem die Klage letztlich genutzt hat, und ob sie nicht doch aus mehr vordergründigen als aus vermeintlich demokratischen Gründen erfolgt ist. Und Sie müssen sich die weitaus spannendere Frage gefallen lassen, ob Sie auch dann Klage eingereicht hätten, wenn Sie selbst in den Vorstand gewählt worden wären!
Tatsache ist, dass über 70 Kolleginnen und Kollegen ihre unstrittig innerhalb des Wahlzeitraumes abgegebenen Stimmen verloren haben. Tatsache ist weiterhin, dass alle gewählten Delegierten ihr Mandat möglicherweise verlieren werden. Warum sage ich möglicherweise: Sie tun ja gerade so, als ob die Entscheidung dieser Richterin schon Rechtskraft erlangt hätte. Dies ist mitnichten der Fall, es liegt bis zum heutigen Tage ja nicht einmal eine schriftliche Urteilsbegründung vor. Worüber reden wir also? Warten wir doch bitte erst einmal diese Begründung ab, und sprechen anschließend darüber, ob der Vorstand den zahlreichen schriftlichen Aufforderungen von Kolleginnen und Kollegen zur Einlegung von Rechtsmitteln Folge leistet. Sollte er dies aber nicht tun, werden es die Kläger zu verantworten haben, wenn die zahnärztliche Selbstverwaltung in Berlin dadurch in einem Kernbereich erheblich geschwächt werden sollte, indem die Delegiertenversammlung als oberstes Organ der Zahnärztekammer beschlussunfähig wird!
Ich darf Sie daran erinnern, dass nicht der Vorstand der Zahnärztekammer bzw. ich als Vertreter das Vergleichsangebot des Gerichtes abgelehnt hat, keine Neuwahlen bei Übernahme der Kosten durch die Zahnärztekammer durchzuführen.
Es war der Rechtsanwalt Dohmeier, der diesen sinnvollen Vorschlag mit den Worten „Nein, hopp oder topp" leichtfertig und nach meiner Auffassung vorschnell abgewiesen hat. Dieses ist so laut geschehen, dass sich der Aufruf von Zeugen für diesen Vorgang erübrigt.
Es war also weder die Zahnärztekammer, noch der Vorstand, noch ich, der sich einer Einigung versperrt hat. Es waren vielmehr Sie selbst und Ihr eigener Anwalt. Ich denke, es ist an der Zeit, diesen Umstand einmal in aller Deutlichkeit öffentlich zu benennen.
Sie schreiben zum Ende Ihres offenen Briefes, ich solle nicht länger alle Verantwortung von mir weisen. Bitte nehmen Sie abschließend zur Kenntnis, dass ich weder die Wahl des von Ihnen gewählten Wahlausschusses noch deren Entscheidungen zu verantworten habe.
Sowohl der Vorstand als auch ich persönlich haben sich, wie ich bereits vor Gericht ausgeführt habe, aus diesen Entscheidungen herausgehalten, und das ist auch gut so. Wo kämen wir denn hin, wenn der Vorstand sich in die Auszählung und Bewertung der abgegebenen Wählerstimmen einmischen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine solche Verfahrensweise in irgendeiner Weise akzeptieren würden.
Wer trägt also Verantwortung, und wer verhält sich selbstbezogen? Spätestens nach diesem Schreiben wird auch dem letzten Kollegen in Berlin klar werden, worum es bei der Wahlanfechtung in Wirklichkeit ging. Nach meiner persönlichen Einschätzung haben die Kläger, und nur diese allein, die Verantwortung für die rechtlichen und finanziellen Folgen der Gerichtsentscheidung vom 19.12.2007 zu übernehmen. Verantwortung heißt, Antworten geben zu müssen. Ich werde in den vor uns liegenden Wochen, auf dem Berliner Zahnärztetag und in vielen Versammlungen, meinen Kolleginnen und Kollegen gerne Rede und Antwort stehen.
Diese Kolleginnen und Kollegen sind es, sehr geehrter Herr Kollege Dohmeier-de Haan, die spätestens im Falle möglicher Neuwahlen dann ihre Antwort geben werden, und ich bin heute schon zuversichtlich, dass diese Antwort deutlich ausfallen wird!
Ihnen wünsche ich trotz aller gegensätzlicher Auffassungen ein gesegnetes Neues Jahr und wünsche Ihnen, dass Sie ein wenig zur Ruhe kommen mögen und inneren Frieden finden.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen,
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